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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Thomas Kreuzer, Kerstin Schrey-
er, Bernhard Seidenath, Jürgen Baumgärtner, Mar-
kus Blume, Dr. Ute Eiling-Hütig, Dr. Thomas Gop-
pel, Klaus Holetschek, Hermann Imhof, Sandro 
Kirchner, Helmut Radlmeier, Steffen Vogel und 
Fraktion (CSU) 

Reform des morbiditätsorientierten Risikostruktur-
ausgleichs (Morbi-RSA) 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bun-
desebene dafür einzusetzen, dass der morbiditätsori-
entierte Risikostrukturausgleich (Morbi-RSA) grundle-
gend reformiert wird.  

Dabei sind vor allem 

─ die systematische Benachteiligung von in Hochlohn- 
und Hochpreisregionen wie Bayern tätigen Kranken-
kassen und deren Versicherten zu beenden, 

─ die Manipulationsanfälligkeit des Morbi-RSA zu 
verringern und Anreize für ein illegales „Up-co-
ding“ auszuschließen sowie 

─ weitere Fehlanreize des Morbi-RSA abzubauen 
und dabei insbesondere vermehrt Anreize für Ge-
sunderhaltung und Prävention zu schaffen. 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Vorwürfe über Un-
regelmäßigkeiten bei der Kodierung von Diagnosen 
wird die Staatsregierung zudem gebeten, im Aus-
schuss für Gesundheit und Pflege Bericht über mögli-
che „Kodier-Verträge“ der landesunmittelbaren Kran-
kenkassen zu erstatten. 

 

 

Begründung: 

Ein von Prof. Dr. Volker Ulrich von der Universität 
Bayreuth, Prof. em. Dr. Eberhard Wille von der Uni-
versität Mannheim und Prof. Dr. Gregor Thüsing von 
der Universität Bonn im Auftrag des Staatministeriums 
für Gesundheit und Pflege erstelltes Gutachten vom 
Juni 2016 belegt systematische Benachteiligungen für 
die in Hochlohn- und Hochpreisregionen wie Bayern 
tätigen Krankenkassen und deren Versicherte. Der 
Fehlbetrag zwischen Leistungsausgaben der Kran-
kenkassen und Zuweisungen aus dem Gesundheits-
fonds hat zwischen 2009 und 2014 insgesamt min-
destens eine Milliarde Euro erreicht, weil nicht mehr 
das finanziert wurde, was die Menschen an Leistun-
gen bekamen. Das neue Gutachten zeigt darüber hi-

naus, dass Bayern nicht nur auf der Ausgabenseite 
Geld verliert, sondern auch auf der Einnahmenseite 
Versichertengelder aus Bayern in andere Bundeslän-
der abgeflossen sind, wodurch bayerische Beitrags-
zahler damit doppelt belastet sind. Insgesamt – kumu-
liert für die Jahre 2011 bis 2014 – haben die bayeri-
schen Versicherten über 5,5 Mrd. Euro mehr geleistet. 
Dieser weitere Länderfinanzausgleich über die ge-
setzliche Krankenversicherung muss abgemildert und 
am besten ganz abgestellt werden. 

Medienberichten vom vergangenen Wochenende zu-
folge stellt der Morbi-RSA in den Augen von Kassen-
Chefs ein Anreizsystem dar, möglichst viele Diagno-
sen für die Patienten zu dokumentieren. Auf diesem 
Wege gingen dem Gesundheitssystem Milliardenbei-
träge verloren, die letztlich für die Behandlung der Pa-
tienten fehlten. Aufgrund der zentralen Bedeutung der 
Kodierung für die Höhe der Zuweisungen aus dem 
Gesundheitsfonds spielt eine möglichst gute Kodier-
qualität durch eine einheitliche und korrekte Diagno-
se-Dokumentation die entscheidende Rolle. Die sys-
tembedingten Anreize zur Manipulation durch die be-
wusste Fälschung von Diagnose-Dokumentationen 
müssen hingegen umgehend auf Bundesebene durch 
geeignete gesetzliche Regelungen ausgeschlossen 
werden. 

Ferner sollte der Morbi-RSA künftig auch stärker den 
Präventionsgedanken fördern und Anreize für die 
Gesunderhaltung der Versicherten bieten. Das Bun-
desgesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung 
und der Prävention (Präventionsgesetz, 2015) und der 
Bayerische Präventionsplan – ebenfalls aus dem Jahr 
2015 – weisen hier den richtigen Weg und haben 
einen Perspektivwechsel in Richtung Gesunderhal-
tung eingeleitet. Dies muss auch im Versichertengel-
derumverteil- und damit Anreizsystem Morbi-RSA sei-
nen Niederschlag finden. 

Ein weiterer Reformgedanke für den Morbi-RSA be-
trifft die Zuweisungen an die Krankenkassen aus dem 
Gesundheitsfonds für Patienten mit Erwerbsminde-
rungsstatus: Auf der Basis der Diagnosen und Ver-
ordnungen wurde es möglich, Krankheiten, die zu ei-
ner Erwerbsminderungsrente führen, mit höheren Zu-
weisungen zu verbinden. Als Relikt aus dem ur-
sprünglichen Morbi-RSA-Modell gibt es aber zusätz-
lich noch direkte Zuweisungen für Patienten mit Er-
werbsminderungsstatus. Dies führt zu einer Mehr-
fachberücksichtigung dieses Merkmals und somit zu 
einer Überkompensation für diese Personengruppe. 

Dazu sollte bei einer Reform des Morbi-RSA gerade 
auch die Krankheitsauswahl in den Blick genommen 
werden. Das derzeitige System der Berücksichtigung 
von 80 ausgewählten Krankheiten setzt Anreize, Ver-
träge zu schließen, die spezifisch auf für die Hierar-
chisierten Morbiditätsgruppen (HMG) relevante Diag-
nosen abzielen.  



Wer dem Dringlichkeitsantrag auf Drucksache
17/13353 – das ist der Antrag der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN – zustimmen will, den bitte ich
um das Handzeichen. – BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.
Gegenstimmen bitte! – CSU und FREIE WÄHLER.
Enthaltungen? – Das ist die SPD-Fraktion. Damit ist
dieser Dringlichkeitsantrag abgelehnt. 

Die Dringlichkeitsanträge auf den Drucksachen
17/13312 mit 13317 sowie 17/13354 mit 13356 wer-
den in die zuständigen federführenden Ausschüsse
überwiesen.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 6 a auf:

Erste Lesung
zu Gesetzentwürfen, die ohne Aussprache an die
federführenden Ausschüsse überwiesen werden
sollen

In der Tagesordnung sind die zur Überweisung anste-
henden Gesetzentwürfe mit den als federführend an-
gesehenen Ausschüssen aufgeführt. Gibt es hinsicht-
lich dieser Zuweisungsvorschläge noch
Änderungswünsche? – Das ist nicht der Fall. Dann
kommen wir zur Beschlussfassung über die Zuwei-
sungen. Wer mit der Überweisung an die zur Feder-
führung vorgesehenen Ausschüsse einverstanden ist,
den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind alle
Fraktionen. Ich gehe von keinen Gegenstimmen und
keinen Enthaltungen aus.

Dann komme ich zum Tagesordnungspunkt 6 e:

Gesetzentwurf der Staatsregierung
zur Änderung des Bayerischen
Naturschutzgesetzes (Drs. 17/13146)
- Erste Lesung -

Da gibt es eine Einigung der Fraktionen, dass auch
dieser Tagesordnungspunkt ohne Aussprache erfol-
gen kann. Ich schlage vor, den Gesetzentwurf dem
Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz als fe-
derführendem Ausschuss zu überweisen. Besteht
damit Einverständnis? – Dann ist das so beschlossen.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 6 b auf:

Gesetzentwurf der Abgeordneten Markus
Rinderspacher, Horst Arnold, Florian von Brunn u.
a. und Fraktion (SPD)
zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des
Grundstückverkehrsgesetzes und des
Landpachtverkehrsgesetzes (Drs. 17/13065)
- Erste Lesung -

Die SPD-Fraktion verbindet Begründung und Aus-
sprache miteinander. Damit hat die SPD elf Minuten

Redezeit. Ich eröffne damit sogleich die Aussprache
und erteile Herrn Kollegen Arnold das Wort. Bitte sehr.

Horst Arnold (SPD): (Vom Redner nicht autorisiert)
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und
Kollegen! Der vorliegende Gesetzentwurf berührt eine
Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Grund-
stückverkehrsgesetzes und des Landpachtverkehrs-
gesetzes und beruht insbesondere darauf, dass das
Grundstückverkehrsgesetz in diesem Zusammenhang
vorsieht, den Flächenverbrauch und die Kleinteiligkeit
von landwirtschaftlichen Flächen in Bayern bzw. in
Deutschland zu erhalten. Dafür gibt es eine dringende
Notwendigkeit, die darin besteht, auf der einen Seite
den Fortbestand des land- und forstwirtschaftlichen
Betriebswesens zu sichern, auf der anderen Seite
Schutz zu bieten vor dem Ausverkauf entsprechender
Flächen – man spricht in diesem Zusammenhang von
mikroökonomischen Motivationen –, die Agrarstruktur
insgesamt zu schützen und makroökonomisch – das
wird immer wichtiger – die Ernährung regional zu si-
chern. Diese drei Punkte sind notwendig.

(Beifall bei der SPD)

Zu diesem Zweck besteht die Möglichkeit für die Län-
der, entsprechend Genehmigungsflächen festzulegen.
Bislang müssen in Bayern Grundstücksverkäufe im
landwirtschaftlichen Bereich erst ab zwei Hektar über-
haupt genehmigt werden. Viele Dinge bleiben deswe-
gen außen vor. Wir haben dies zum Anlass genom-
men, in unserem Gesetzentwurf zu fordern, dass zum
einen die Genehmigungsfläche auf 0,5 Hektar herab-
gesetzt wird und zum anderen die Schutzfrist für die
Beurteilung dieser Fläche auf drei Jahre festgelegt
wird, um etwaige Umgehungstatbestände im zeitli-
chen Ablauf einzugrenzen. Dieser Schutz ist mehr
denn je notwendig.

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Die jüngsten Krisen in der Landwirtschaft haben näm-
lich zu einer Strapazierung der finanziellen Reserven
der Erzeugerinnen und Erzeuger geführt. Wir haben
uns lang und breit mit der Problematik der Milchkrise
auseinandergesetzt, die noch nicht zu Ende ist. Die
Kosten in diesem Bereich steigen und machen es
immer wieder erforderlich, Grundstücksverkäufe zu
generieren, um überhaupt einen Cashflow für den lau-
fenden Betrieb zu sichern. Auf der anderen Seite wis-
sen wir, dass die Vermögenspolitik und die Zinspolitik,
die wir oft in diesem Haus besprochen haben, dazu
führen, dass sich immer mehr Investoren, auch land-
wirtschaftsfremde Institutionen, in Investitionen in
Grund und Boden flüchten bzw. versuchen, dort ihr
Geld zu parken. Aufgrund dessen ist es nicht verwun-
derlich, dass die Preise in die Höhe schnellen und die
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Gesundheit und Pflege 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Thomas Kreuzer, 
Kerstin Schreyer, Bernhard Seidenath u.a. und Fraktion (CSU) 
Drs. 17/13314 

Reform des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs 
(Morbi-RSA) 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatter: Bernhard Seidenath 
Mitberichterstatterin: Kathrin Sonnenholzner 

II. Bericht: 

1. Der Dringlichkeitsantrag wurde dem Ausschuss für Gesund-
heit und Pflege federführend zugewiesen. Weitere Ausschüs-
se haben sich mit dem Dringlichkeitsantrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Dringlichkeitsantrag in 
seiner 52. Sitzung am 25. Oktober 2016 beraten und e i n -
s t im m i g  Zustimmung empfohlen. 

Kathrin Sonnenholzner 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Thomas Kreuzer, Kerstin 
Schreyer, Bernhard Seidenath, Jürgen Baumgärtner, Markus Blu-
me, Dr. Ute Eiling-Hütig, Dr. Thomas Goppel, Klaus Holetschek, 
Hermann Imhof, Sandro Kirchner, Helmut Radlmeier, Steffen Vo-
gel und Fraktion (CSU) 

Drs. 17/13314, 17/15070 

Reform des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs 
(Morbi-RSA) 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene dafür 
einzusetzen, dass der morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich 
(Morbi-RSA) grundlegend reformiert wird.  

Dabei sind vor allem 

─ die systematische Benachteiligung von in Hochlohn- und Hochpreis-
regionen wie Bayern tätigen Krankenkassen und deren Versicherten 
zu beenden, 

─ die Manipulationsanfälligkeit des Morbi-RSA zu verringern und An-
reize für ein illegales „Up-coding“ auszuschließen sowie 

─ weitere Fehlanreize des Morbi-RSA abzubauen und dabei insbe-
sondere vermehrt Anreize für Gesunderhaltung und Prävention zu 
schaffen. 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Vorwürfe über Unregelmäßigkeiten 
bei der Kodierung von Diagnosen wird die Staatsregierung zudem ge-
beten, im Ausschuss für Gesundheit und Pflege Bericht über mögliche 
„Kodier-Verträge“ der landesunmittelbaren Krankenkassen zu erstat-
ten. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Barbara Stamm



Präsidentin Barbara Stamm: Ich rufe Tagesordnungspunkt 4 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen. – Keine. 

Stimmenthaltungen? – Auch keine. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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